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Die Gleichwertigkeitsprüfung

HRK nexus Tagung „Kompetenzen im Fokus: Instrumente für gute Anerkennung und 

Anrechnung“
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AGENDA

(1) WARUM ? Rahmenvorgaben und gesetzliche Grundlagen

(2) WAS ? Begriffsbestimmungen

(3) WIE ? Die Gleichwertigkeitsprüfung

(1) Inhalt

(2) Niveau

(3) Treffen eines Äquivalenzurteils

(4) WIE GENAU ? Die Gleichwertigkeitsprüfung in der Praxis
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KMK-Anrechnungsbeschluss, 2002 (Anrechnungsbeschluss I)
 die Gleichwertigkeit außerhochschulisch erworbener Kompetenzen nach Inhalt und 

Niveau zu überprüfen

KMK-Beschluss, 2008 (Anrechnungsbeschluss II)
 Hochschule entscheidet über Fälle der Anrechnung  in eigener Zuständigkeit
 Die Hochschulen sind verpflichtet (…)von den bestehenden Möglichkeiten der 

Anrechnung Gebrauch zu machen und Verfahren und Kriterien (…) in den jeweiligen 
Prüfungsordnungen zu entwickeln

Akkreditierungsrat, 2014
 Fehlende Regelungen (…) sind zu beauflagen
 Die Regelungen müssen gewährleisten, dass eine Gleichwertigkeitsprüfung 

stattfindet

1) WARUM? Rahmenvorgaben und gesetzliche 
Grundlagen
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2) WAS? Begriffsbestimmungen

Lernergebnisbeschreibung:
die Beschreibung der Lernergebnisse, um die es im Anrechnungskontext geht. I.d.R. 
unterschieden nach
 Kenntnissen (Wissen)
 Fertigkeiten
 Kompetenzen
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Breit anerkanntes Zertifikat

Führt zu anerkannten Abschlüssen 

(z.B. VWA-Abschluss)

Formales Lernen

Außerhalb  der Hauptsysteme erworben

 Führt nicht zwingend zu formalen 

Abschlüssen

 z.B. Volkshochschulkurs

Non-formales Lernen

Findet außerhalb formaler 

Lernumgebung statt

Nicht zwingend intentional

z.B. Berufserfahrung

Informelles Lernen

zertifizierte 
Lernergebnisse

Nicht-
zertifizierte 

Lernergebnisse

Definition von Lernergebnissen
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2) WAS? Begriffsbestimmungen

Lernergebnisbeschreibung:
die Beschreibung der Lernergebnisse, um die es im Anrechnungskontext geht. I.d.R. 
unterschieden nach
 Kenntnissen (Wissen)
 Fertigkeiten
 Kompetenzen

Gleichwertigkeitsprüfung (häufig: Äquivalenzprüfung): 
Prüfung der inhaltlichen und niveaubezogenen Äquivalenz von Lernergebnissen 
Kernstück der Anrechnung

Anrechnungsverfahren: 
Die jeweilige Regelung zur Implementation/ Durchführung der Anrechnung an einer 
Hochschule.
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Loroff/ Hartmann (2012): ANKOM Arbeitsmaterialie Nr 2: Verfahren und Methoden der pauschalen Anrechnung

2) WAS? Begriffsbestimmungen
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3) WIE? Die Gleichwertigkeitsprüfung

Inhaltlicher Abgleich Niveauabgleich

 Prüfung inwieweit die beruflich erworbenen 
Lernergebnisse mit denen des Studienmoduls 
vergleichbar sind.

 i.d.R. keine vollständige Überlappung, sondern 
ein inhaltlicher Deckungsgrad von einer zuvor 
festgelegten Größe (z.B. 75 Prozent)

 die für das anzurechnende Modul relevanten 
Lernergebnisse können mehreren Fächern (o.ä.) 
enthalten sein 

Gegenüberstellung in Matrix sinnvoll

…findet i.d.R. auf Modul- oder Unitebene statt

 Prüfung inwieweit die beruflich erworbenen 
Lernergebnisse hinsichtlich bestimmter 
Niveaukriterien gleichwertig sind

 Grundlage: gestufte Referenzsysteme, z.B.:

 EQR

 DQR

 Lernzieltaxonomien

 hundertprozentige Übereinstimmung kann
nicht erwartet werden
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3) WIE? Die Gleichwertigkeitsprüfung

Inhaltlicher Abgleich

…findet i.d.R. auf Modul- oder Unitebene statt

Berufliche Lernergebnisse

Modul A

Modul B

Modul C

LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 LE 5

xx xx

x x

xxx
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3) WIE? Die Gleichwertigkeitsprüfung
Inhaltlicher Abgleich

Berufliche Lernergebnisse

Modul A

Modul B

Modul C

LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 LE 5

xx xx

x x

xxx

xxx

xx

xxx
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3) WIE? Die Gleichwertigkeitsprüfung
Niveauabgleich

EQR Deskriptor
Niveau
(+/o/-)

Kenntnisse o

Fertigkeiten o

Kompetenzen

Ergebnis o

Berufliche Lernergebnisse

LE 1 LE 2 LE 3 LE 4 LE 5

Niveau
(+/o/-)

o

-

-

-

Niveau
(+/o/-)

o

o

-

o

Niveau
(+/o/-)

+

o

o

o

Niveau
(+/o/-)

o

-

-

-
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3) WIE? Die Gleichwertigkeitsprüfung

Treffen eines Äquivalenzurteils
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3) WIE GENAU? Erfahrungen an der HS Harz

• Entwicklung von Leitfäden und Arbeitshilfen zur Durchführung der 
Gleichwertigkeitsprüfung
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Telefon +49 3943 – 117

Telefax +49 3943 – 868

E-Mail mkoch@hs-harz.de

Friedrichstraße 57 – 59 

38855 Wernigerode

Anrechnungspraxis an der HS Harz - Erfahrungen und Befragungsergebnisse
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